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145.1 ALLGEMEINES 

Im Sinne dieses Teils gilt als zuständige Behörde: 

1.  für Betriebe, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat haben, die von diesem Mitgliedstaat benannte 
Behörde oder 

2.  für Betriebe, deren Hauptniederlassung sich in einem Drittland befindet, die Agentur. 

ABSCHNITT A 

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

145.A.10  Geltungsbereich 

In diesem Abschnitt werden die Bestimmungen festgelegt, die ein Betrieb für die Berechtigung zur Erteilung 
und die Aufrechterhaltung von Genehmigungen für die Instandhaltung von Luftfahrzeugen und deren Kompo­
nenten erfüllen muss. 

145.A.15  Antrag 

Ein Antrag auf Erteilung oder auf Änderung einer Genehmigung muss mit einem Formblatt und in einer 
Weise gestellt werden, die von der zuständigen Behörde festgelegt sind. 

145.A.20  Umfang der Genehmigung 

Der Betrieb muss den Arbeitsumfang benennen, der gemäß seinem Handbuch als Gegenstand seiner Genehmi­
gung gilt (Anlage IV zu Anhang I (Teil-M) enthält eine Auflistung aller Klassen und Berechtigungen). 

145.A.25  Anforderungen an die Betriebsstätte 

Der Betrieb muss gewährleisten, dass 

a)  die für alle geplanten Arbeiten geforderten Betriebsstätten zur Verfügung stehen, die insbesondere Schutz 
vor Wettereinflüssen bieten. Spezialwerkstätten und Arbeitsbereiche müssen so abgeteilt sein, dass Umwelt- 
und Arbeitsplatzverunreinigungen weitgehend ausgeschlossen sind. 

1. Für die „Base Maintenance“ von Luftfahrzeugen müssen ausreichend große Luftfahrzeug-Hallen zur Ver­
fügung stehen, um die Luftfahrzeuge für die geplante „Base Maintenance“ darin unterzubringen. 

2.  Für die Instandhaltung von Komponenten müssen die dafür vorgesehenen Werkstätten groß genug sein, 
um die Komponenten für die geplante Instandhaltung unterzubringen. 

b) Es müssen Büroräume für die Leitung der geplanten Arbeit entsprechend Punkt (a) sowie für das freigabe­
berechtigte Personal vorhanden sein, so dass dieses seine ihm zugewiesenen Aufgaben in einer Weise 
durchführen kann, die zu guten Luftfahrzeuginstandhaltungsstandards beiträgt. 

c)  Die Arbeitsumgebung, einschließlich der Luftfahrzeug-Hallen, der Werkstätten für Komponenten und der 
Büroräume muss für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten geeignet sein und insbesondere den beson­
deren Anforderungen entsprechen. Soweit nicht durch die besondere Arbeitsplatzgestaltung bedingt, darf 
die Arbeitsumgebung die Leistungsfähigkeit des Personals nicht beeinträchtigen: 

1.  Die Temperaturen müssen es dem Personal ermöglichen, die erforderlichen Arbeiten ohne übermäßige 
Beeinträchtigung durchzuführen. 

2. Staubanteile und andere Luftverschmutzungen müssen so gering wie möglich gehalten werden und dür­
fen im Arbeitsbereich nicht auf ein Maß ansteigen, dass eine sichtbare Verschmutzung der Oberfläche 
des Luftfahrzeugs oder der Komponente verursacht wird. Wo Staubanteile und/oder andere Luftver­
schmutzungen eine sichtbare Oberflächenverschmutzung verursachen, müssen alle empfindlichen Sys­
teme dicht abgedichtet werden, bis annehmbare Bedingungen wieder hergestellt sind. 

3. Die Beleuchtung muss so beschaffen sein, dass Inspektions- und Wartungsaufgaben wirksam durchge­
führt werden können. 

4.  Der Lärmpegel darf das Personal nicht von der Durchführung der Inspektionsaufgaben ablenken. Wo es 
nicht möglich ist, die Ursache des Lärms zu beeinflussen, muss solches Personal mit den notwendigen 
Ausrüstungen ausgestattet werden, die übermäßigen Lärm, der sie während ihrer Inspektionsaufgaben 
ablenkt, dämpfen. 
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5.  Wo eine besondere Instandhaltungsaufgabe besondere Umgebungsbedingungen erfordert, die sich von 
den vorgenannten Bedingungen unterscheiden, müssen solche Bedingungen beachtet werden. Besondere 
Bedingungen sind in den Instandhaltungsunterlagen aufgeführt. 

6. Die Arbeitsumgebung für „Line Maintenance“ muss so beschaffen sein, dass die jeweilige Instandhal­
tungs- oder Inspektionsaufgabe ohne übermäßige Ablenkung durchgeführt werden kann. Wenn die 
Arbeitsumgebung sich in einem unannehmbaren Maß Im Hinblick auf Temperatur, Feuchtigkeit, Hagel, 
Eis, Schnee, Wind, Beleuchtung, Staub und/oder andere Luftverschmutzungen verschlechtert, müssen 
die jeweiligen Instandhaltungs- oder Inspektionsarbeiten ausgesetzt werden, bis annehmbare Bedingun­
gen wieder hergestellt sind. 

d)  Für Teile, Ausrüstung, Werkzeuge und Material müssen sichere Lagerungsmöglichkeiten vorhanden sein. 
Die Lagerungsbedingungen müssen so gestaltet sein, dass die Trennung von verwendbaren Teilen und 
Material von nicht verwendbaren Luftfahrzeugteilen, Material, Ausrüstungen und Werkzeugen gewährleistet 
ist. Die Lagerungsbedingungen müssen mit den Anweisungen des Herstellers übereinstimmen, so dass 
keine Zustandsverschlechterung und Beschädigung an den gelagerten Teilen entstehen kann. Der Zugang 
zu den Lagerungseinrichtungen ist auf berechtigtes Personal beschränkt. 

145.A.30  Anforderungen an das Personal 

a) Der Betrieb muss einen verantwortlichen Betriebsleiter benennen, der mit der Ermächtigung des Unterneh­
mers ausgestattet ist sicherzustellen, dass die vom Kunden angeforderte Instandhaltung finanziert und 
gemäß dem in diesem Teil geforderten Standard ausgeführt werden kann. Der verantwortliche Betriebslei­
ter muss: 

1. sicherstellen, dass alle notwendigen Mittel für die Durchführung der Instandhaltung in Übereinstim­
mung mit Punkt 145.A.65(b) und gemäß der Genehmigung des Betriebes vorhanden sind, 

2.  die Sicherheits- und Qualitätsstrategie gemäß Punkt 145.A.65(a) gewährleisten, 

3.  nachweisen, dass er grundlegende Kenntnisse über diesen Anhang (Teil-145) besitzt. 

b)  Der Betrieb muss eine Person oder eine Gruppe von Personen benennen, die im Rahmen ihrer Pflichten 
gewährleisten, dass der Betrieb die Forderungen dieses Teils erfüllt. Solche Person(en) muss (müssen) dem 
verantwortlichen Betriebsleiter unterstellt sein. 

1. Die benannte Person oder die benannten Personen müssen die Leitungsstruktur des Instandhaltungsbet­
riebs vertreten, und sie sind für alle in diesem Teil dargestellten Aufgaben zuständig. 

2.  Die benannte Person oder die benannten Personen sind festzulegen, und ihre Empfehlungsschreiben 
müssen der zuständigen Behörde in einer von dieser festgelegten Art und Weise vorgelegt werden. 

3.  Die benannte Person oder die benannten Personen müssen angemessene Kenntnisse, Hintergrundwissen 
und ausreichend Erfahrung in der Instandhaltung von Luftfahrzeugen und Komponenten haben und 
anwendungsbereite Kenntnisse dieses Teils nachweisen können. 

4.  Anhand von Verfahren muss klar erkennbar sein, wer eine bestimmte Person im Fall einer längeren 
Abwesenheit der genannten Person vertritt. 

c)  Der gemäß Punkt (a) verantwortliche Betriebsleiter muss eine Person bestimmen, die mit der Überwachung 
der Qualitätskontrolle einschließlich des in Punkt 145.A.65(c) geforderten Rückmeldesystems beauftragt 
wird. Die benannte Person muss direkten Zugang zum verantwortlichen Betriebsleiter haben, so dass dieser 
ausreichend über Qualitätsfragen und die Rechtskonformität informiert ist. 

d)  Der Betrieb muss eine Arbeitszeitplanung für die Instandhaltung haben, aus der hervorgeht, dass er über 
ausreichend Personal zur Planung, Durchführung, Überwachung, Prüfung und Qualitätssicherung in Über­
einstimmung mit der Genehmigung verfügt. Zusätzlich muss der Betrieb über ein Verfahren verfügen, um 
die beabsichtigte Arbeitsdurchführung nochmals zu bewerten, wenn die aktuelle Arbeitskraftverfügbarkeit 
geringer ist als das geplante Personalniveau für eine Arbeitsschicht oder einen bestimmten Arbeitszeit­
raum. 

e) Der Betrieb muss die Befähigung des mit der Instandhaltung, der Leitung und/oder Qualitätsaudits befass­
ten Personals in Übereinstimmung mit einem Verfahren und Standards festlegen und überwachen, denen 
die zuständige Behörde zugestimmt hat. Zusätzlich zu der für die Arbeitsaufgabe erforderlichen Sachkennt­
nis muss die Befähigung das Wissen um die Bedeutung menschlicher Faktoren und des menschlichen Leis­
tungsvermögens einschließen, das der Funktion der Person in dem Betrieb entspricht. „Menschliche Fakto­
ren“ stehen für Prinzipien, die für den Flugzeugbau, die Zulassung, die Schulung, den Betrieb und die 
Instandhaltung in der Luftfahrt gelten und die auf eine sichere Wechselbeziehung zwischen menschlichen 
und anderen Systembestandteilen bei angemessener Berücksichtigung der menschlichen Leistung abzielen. 
„Menschliches Leistungsvermögen“ sind menschliche Fähigkeiten und Grenzen, die Einfluss auf die Sicher­
heit und die Effizienz von Vorgängen in der Luftfahrt haben. 
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f)  Der Betrieb muss gewährleisten, dass Personal, das zerstörungsfreie Prüfungen zur Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit an Luftfahrzeugstrukturen oder -bauteilen durchführt und/oder überwacht, in ausreichen­
dem Maße zu einer solchen zerstörungsfreien Prüfung in Übereinstimmung mit dem europäischen oder 
einem gleichwertigen, von der Agentur anerkannten Standard befähigt ist. Personal, das andere speziali­
sierte Aufgaben durchführt, muss eine angemessene Qualifikation in Übereinstimmung mit offiziell aner­
kannten Standards besitzen. Abweichend von diesem Punkt kann das in den Punkten (g), (h)(1) und (h)(2) 
vorgeschriebene Personal, das nach Anhang III (Teil-66) in der Kategorie B1 oder B3 qualifiziert ist, Prüfun­
gen mittels Farbeindringverfahren durchführen und/oder überwachen. 

g) Sofern unter Punkt (j) nichts anderes angegeben ist, müssen Betriebe, die Luftfahrzeuge in der „Line Mainte­
nance“ instand halten, über entsprechendes freigabeberechtigtes Personal mit einer Musterberechtigung der 
Kategorie B1, B2 oder B3 für die Freigabe gemäß Anhang III (Teil-66) und Punkt 145.A.35 verfügen. 

Zusätzlich können solche Betriebe auch auf freigabeberechtigtes Personal zurückgreifen, das die Rechte 
gemäß Punkt 66.A.20(a)(1) und Punkt 66.A.20(a)(3)(ii) besitzt und über die entsprechende aufgabenbezo­
gene Ausbildung gemäß Anhang III (Teil-66) und Punkt 145.A.35 verfügt, um kleinere geplante „Line 
Maintenance“-Arbeiten und einfache Mängelbehebungen durchzuführen. Die Verfügbarkeit dieses freigabe­
berechtigten Personals ist kein Ersatz für das erforderliche freigabeberechtigte Personal der Kategorie B1, 
B2 oder B3. 

h)  Sofern unter Punkt (j) nichts anderes bestimmt ist, müssen Betriebe, die Luftfahrzeuge instand halten: 

1. im Fall von „Base Maintenance“ an großen Luftfahrzeugen über freigabeberechtigtes Personal der Kate­
gorie C mit einer entsprechenden Musterberechtigung in Übereinstimmung mit Teil-66 und Punkt 
145.A.35 verfügen; zusätzlich muss der Betrieb über ausreichend qualifiziertes, für das jeweilige Luft­
fahrzeugmuster freigabeberechtigtes Personal der Kategorien B1 oder B2 gemäß Teil-66 und Punkt 
145.A.35 verfügen, das das freigabeberechtigte Personal der Kategorie C unterstützt. 

i) Unterstützungspersonal der Kategorien B1 und B2 hat sicherzustellen, dass alle zugehörigen Aufga­
ben oder Inspektionen entsprechend dem geforderten Standard durchgeführt worden sind, bevor 
das freigabeberechtigte Personal der Kategorie C die Freigabebescheinigung ausstellt. 

ii)  Der Betrieb hat eine Liste über das Unterstützungspersonal der Kategorien B1 und B2 zu führen. 

iii)  Das freigabeberechtigte Personal der Kategorie C hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen von 
Punkt i) erfüllt sind und alle vom Kunden angeforderten Arbeiten im Rahmen der besonderen „Base 
Maintenance“-Prüfung oder des Arbeitsumfangs durchgeführt wurden, und es muss ebenfalls die 
Auswirkungen nicht ausgeführter Arbeiten entweder in Bezug auf deren erforderliche Durchführung 
oder die mit dem Betreiber zu vereinbarende Verschiebung der Arbeiten auf eine andere vorge­
schriebene Kontrolle oder ein Wartungsintervall einschätzen. 

2.  Im Fall von „Base Maintenance“ an anderen als großen Luftfahrzeugen muss entweder: 

i)  ausreichend für das Luftfahrzeugmuster berechtigtes Personal der Kategorien B1, B2 oder B3 gemäß 
Anhang III (Teil-66) und Punkt 145.A.35 vorhanden sein oder 

ii)  ausreichend für das Luftfahrzeugmuster berechtigtes Personal der Kategorie C vorhanden sein, das 
von dem in Punkt 145.A.35(a)(i) beschriebenen Personal unterstützt wird. 

i)  Zur Freigabe von Komponenten berechtigtes Personal hat die Anforderungen von Anhang III (Teil-66) zu 
erfüllen. 

j)  Abweichend von den Buchstaben Punkten g und h bezüglich der Bestimmungen von Anhang III (Teil-66) 
darf der Betrieb auf freigabeberechtigtes Personal zurückgreifen, das gemäß den folgenden Bestimmungen 
qualifiziert ist: 

1. In Betriebsstätten außerhalb des Hoheitsgebiets der Europäischen Gemeinschaft kann freigabeberechtig­
tes Personal gemäß den nationalen Luftfahrtvorschriften des Staates qualifiziert sein, in dem die 
Betriebsstätte registriert ist, sofern die in Anlage IV des vorliegenden Teils aufgeführten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

2. Für „Line Maintenance“ in einer „Line Station“ eines Betriebes außerhalb des Hoheitsgebiets der Gemein­
schaft kann freigabeberechtigtes Personal in Übereinstimmung mit den nationalen Luftfahrtvorschriften 
des Staates qualifiziert sein, in dem die „Line Station“ registriert ist, sofern die in Anlage IV des vorlie­
genden Teils aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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3.  Im Fall einer Lufttüchtigkeitsanweisung, die wiederholte Vorflugkontrollen vorschreibt und ausdrücklich 
bestimmt, dass die Flugbesatzung eine solche Anweisung durchführen kann, kann der Betrieb dem ver­
antwortlichen Luftfahrzeugführer und/oder dem Flugingenieur eine begrenzte Freigabeberechtigung auf 
der Grundlage ihrer Lizenz als Flugbesatzungsmitglied erteilen. Jedoch muss der Betrieb die Durchfüh­
rung einer ausreichenden praktischen Schulung sicherstellen, so dass ein solcher verantwortlicher Luft­
fahrzeugführer oder ein solcher Flugingenieur die Lufttüchtigkeitsanweisung gemäß dem geforderten 
Standard erfüllen kann. 

4.  Wenn ein Luftfahrzeug fern von einem Instandhaltungsstandort eingesetzt ist, kann der Betrieb dem 
verantwortlichen Luftfahrzeugführer oder dem Flugingenieur auf der Grundlage der gültigen Flugbesat­
zungslizenz eine begrenzte Freigabeberechtigung erteilen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass eine 
ausreichende praktische Schulung durchgeführt worden ist, so dass der verantwortliche Luftfahrzeug­
führer oder der Flugingenieur die vorgeschriebene Aufgabe gemäß dem geforderten Standard ausführen 
kann. Die Bestimmungen dieses Punkt müssen in einem Handbuchverfahren aufgeführt sein. 

5.  In den folgenden unvorhergesehenen Fällen, in denen ein Luftfahrzeug an einem anderen Ort als dem 
Hauptstandort außer Betrieb gesetzt ist und kein entsprechendes freigabeberechtigtes Personal zur Ver­
fügung steht, kann der mit der Instandhaltungsaufgabe beauftragte Betrieb eine einmalige Ausnahmege­
nehmigung für die Freigabe an folgende Personen erteilen: 

i)  einen seiner Beschäftigten, der entsprechende Musterberechtigungen für Luftfahrzeuge mit ähnlicher 
Technologie, Bauweise oder Ausrüstungen besitzt, oder 

ii)  Personen mit mindestens fünf Jahren Instandhaltungserfahrung, die eine gültige ICAO-Lizenz für die 
Instandhaltung von Luftfahrzeugen mit einer Berechtigung für das Muster besitzt, für das die Frei­
gabe erteilt werden soll, sofern sich an dem betreffenden Ort kein gemäß diesem Teil zugelassener 
Betrieb befindet und der beauftragte Betrieb Nachweise über die Erfahrung und die Lizenz dieser Per­
son in den Akten aufbewahrt. 

Alle in diesem Punkt genannten Fälle müssen der zuständigen Behörde innerhalb von sieben Tagen nach Aus­
stellung einer solchen Freigabeberechtigung mitgeteilt werden. Der Betrieb, der die einmalige Ausnahmegeneh­
migung erteilt, muss sicherstellen, dass solche Instandhaltungsarbeiten, die die Flugsicherheit beeinflussen 
könnten, nochmals von einem ordnungsgemäß genehmigten Betrieb geprüft werden. 

145.A.35  Freigabeberechtigtes Personal und Unterstützungspersonal 

a)  Zusätzlich zu den entsprechenden Anforderungen in Punkt 145.A.30(g) und (h) hat der Betrieb zu 
gewährleisten, dass das freigabeberechtigte Personal und Unterstützungspersonal angemessene Kenntnisse 
des relevanten Luftfahrzeugs und/oder der Komponenten, die instand gehalten werden sollen, sowie der 
zugehörigen betrieblichen Verfahren besitzt. Im Fall von freigabeberechtigtem Personal muss diese Bestim­
mung erfüllt sein, bevor die Freigabeberechtigung erteilt oder neu ausgestellt wird. 

i)  „Unterstützungspersonal“ ist das im Umfeld des „Base Maintenance“ tätige Personal mit einer Lizenz 
gemäß Anhang III (Teil-66) der Kategorien B1, B2 und/oder B3 und den entsprechenden Luftfahrzeug­
berechtigungen, das nicht unbedingt eine Berechtigung zur Erteilung von Freigabebescheinigungen 
hat. 

ii)  „Relevantes Luftfahrzeug und/oder Komponenten“ sind die Luftfahrzeuge oder Komponenten, die in 
der jeweiligen Freigabeberechtigung aufgeführt sind. 

iii) „Freigabeberechtigung“ ist die Berechtigung, die dem Freigabepersonal von dem Betrieb mit der Maß­
gabe erteilt wird, dass das betreffende Personal innerhalb der in der Berechtigung angeführten Grenzen 
Freigabebescheinigungen im Auftrag des genehmigten Betriebes unterzeichnen darf. 

b)  Mit Ausnahme der unter Punkt 145.A.30(j) und Punkt 66.A.20(a)3(ii) genannten Fälle darf der Betrieb 
eine Freigabeberechtigung nur für freigabeberechtigtes Personal in Verbindung mit den Kategorien oder 
Unterkategorien und Musterberechtigungen ausstellen, die in der Lizenz für die Instandhaltung von Luft­
fahrzeugen gemäß Anhang III (Teil-66) aufgeführt sind, sofern die Lizenz über die gesamte Gültigkeits­
dauer der Berechtigung besteht und das freigabeberechtigte Personal die Bestimmungen des Anhangs III 
(Teil-66) erfüllt. 

c)  Der Betrieb hat sicherzustellen, dass sämtliches freigabeberechtigtes Personal und Unterstützungspersonal 
mindestens sechs Monate innerhalb eines aufeinander folgenden Zeitraums von zwei Jahren Erfahrungen 
in der tatsächlichen relevanten Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Komponenten erworben hat. 

Im Sinne dieses Punkts bedeutet „Erfahrungen in der tatsächlichen relevanten Instandhaltung von Luftfahr­
zeugen oder Komponenten“, dass die Person in der Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Komponenten 
gearbeitet hat und entweder die mit einer Freigabeberechtigung verbundenen Rechte ausgeübt hat oder tat­
sächlich Instandhaltungsarbeiten an wenigstens einigen der Systeme des Luftfahrzeugmusters oder der 
Luftfahrzeuggruppe ausgeführt hat, das in der betreffenden Freigabeberechtigung aufgeführt ist 
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d)  Der Betrieb hat sicherzustellen, dass sämtliches freigabeberechtigtes Personal und Unterstützungspersonal 
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausreichend weitergebildet werden, so dass dieses Personal 
aktuelle Kenntnisse der einschlägigen Technologie, der betrieblichen Verfahren und der menschlichen Fak­
toren besitzt. 

e)  Der Betrieb hat für freigabeberechtigtes Personal und Unterstützungspersonals einen Weiterbildungsplan 
unter Berücksichtigung eines Verfahrens zur Sicherstellung der Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen 
in Punkt 145.A.35 sowie ein Verfahren zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit Anhang III 
(Teil-66) zu erstellen. 

f)  Mit Ausnahme der in Punkt 145.A.30(j)(5) genannten unvorhergesehenen Fälle muss der Betrieb künftiges 
freigabeberechtigtes Personal hinsichtlich seiner Befähigung, Qualifikation und Tauglichkeit für die Pflich­
ten bei der Freigabe in Übereinstimmung mit einem im Handbuch festgelegten Verfahren beurteilen, bevor 
eine Freigabeberechtigung nach diesem Teil erteilt oder neu erteilt werden soll. 

g) Werden die Bestimmungen der Punkte (a), (b), (d), (f) und gegebenenfalls von Absatz (c) von dem freigabe­
berechtigten Personal erfüllt, hat der Betrieb eine Freigabeberechtigung zu erteilen, aus der Umfang und 
Einschränkungen der Berechtigung eindeutig hervorgehen. Die fortdauernde Gültigkeit der Freigabeberech­
tigung ist abhängig von der andauernden Erfüllung der Punkte (a), (b), (d) und gegebenenfalls des Absat­
zes (c). 

h) Die Freigabeberechtigung muss so beschaffen sein, dass der Umfang der Berechtigung für das freigabebe­
rechtigte Personal und andere befugte Personen, die diese Berechtigung prüfen müssen, klar ersichtlich ist. 
Werden Kodes zur Festlegung des Umfangs verwendet, hat der Betrieb umgehend eine Erklärung der 
Kodes zur Verfügung zu stellen. „Berechtigte Person“ bezeichnet die Amtspersonen der zuständigen Behör­
den, der Agentur und des Mitgliedstaates, der für die Überwachung des instand zu haltenden Luftfahr­
zeugs oder der Komponente zuständig ist. 

i)  Die für die Qualitätskontrolle zuständige Person muss auch im Auftrag des Betriebes für die Erteilung von 
Freigabeberechtigungen für das Freigabepersonal zuständig bleiben. Diese Person darf andere Personen 
benennen, die Freigabeberechtigungen gemäß einem im Instandhaltungsbetriebshandbuch festgelegten Ver­
fahren erteilen oder widerrufen. 

j)  Der Betrieb hat ein Verzeichnis des freigabeberechtigten Personals und des Unterstützungspersonals zu 
führen, das folgendes beinhaltet: 

1.  Angaben zu Lizenzen für die Instandhaltung von Luftfahrzeugen gemäß Anhang III (Teil-66), 

2.  alle relevanten durchgeführten Schulungsmaßnahmen, 

3.  den Umfang der gegebenenfalls erteilten Freigabeberechtigungen und 

4.  Angaben zu Personal mit eingeschränkten Berechtigungen oder einmaligen Freigabeberechtigungen. 

Der Betrieb hat die Liste über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufzubewahren, nachdem das in 
diesem Punkt genannte Personal seine Beschäftigung bei dem Betrieb beendet hat oder nachdem die 
Berechtigung zurückgenommen worden ist. Darüber hinaus muss der Instandhaltungsbetrieb auf Anfrage 
dem in diesem Punkt genannten Personal beim Verlassen des Betriebes eine Kopie der Eintragungen aus­
händigen. 

Dem in diesem Punkt genannten Personal ist auf Anforderung Einsicht in die vorstehend genannten Perso­
nalunterlagen zu gewähren. 

k)  Der Betrieb hat dem freigabeberechtigten Personal eine Kopie der Freigabeberechtigung entweder in 
schriftlicher oder in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

l)  Das freigabeberechtigte Personal hat den ermächtigten Personen seine Freigabeberechtigung innerhalb von 
24 Stunden vorzulegen. 

m)  Das Mindestalter für freigabeberechtigtes Personal und für Unterstützungspersonal beträgt 21 Jahre. 

n) Der Inhaber einer Lizenz für freigabeberechtigtes Personal der Kategorie A darf die Ausstellung von Freiga­
bebescheinigungen nur bei einem bestimmten Luftfahrzeugmuster nach Abschluss der relevanten aufga­
benbezogenen Ausbildung für Luftfahrzeuge der Kategorie A, die von einem entsprechenden gemäß 
Anhang II (Teil-145) oder Anhang IV (Teil-147) genehmigten Betrieb durchgeführt wird, vornehmen. Die 
Ausbildung muss eine praktische und, wenn angemessen, theoretische Ausbildung für jede Aufgabe, für 
die berechtigt werden soll, beinhalten. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung ist durch eine Prüfung 
oder eine Arbeitsplatzbewertung nachzuweisen, die von dem Betrieb durchzuführen ist. 
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o) Der Inhaber einer Lizenz für freigabeberechtigtes Personal der Kategorie B2 darf die Ausstellung von Frei­
gabebescheinigungen gemäß Punkt 66.A.20(a)(3)(ii) von Anhang III (Teil-66) nur nach (i) Abschluss der 
relevanten aufgabenbezogenen Ausbildung für Luftfahrzeuge der Kategorie A und (ii) sechs Monaten nach­
gewiesener praktischer Erfahrung in dem durch die zu erteilende Berechtigung abgedeckten Bereich vor­
nehmen. Die aufgabenbezogene Ausbildung muss eine für die jeweilige Berechtigung angemessene prakti­
sche Tätigkeit und theoretische Ausbildung beinhalten. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung ist 
durch eine Prüfung oder eine Arbeitsplatzbewertung nachzuweisen. Die aufgabenbezogene Ausbildung 
und die Prüfung/ Arbeitsplatzbewertung sind von dem Instandhaltungsbetrieb durchzuführen, der die Frei­
gabeberechtigung erteilt. Die praktische Erfahrung ist ebenfalls in einem solchen Instandhaltungsbetrieb 
zu erlangen. 

145.A.40  Ausrüstung, Werkzeuge und Material 

a)  Der Betrieb muss die notwendige Ausrüstung, die notwendigen Werkzeuge und das notwendige Material 
für die Durchführung des genehmigten Arbeitsumfangs zur Verfügung haben und verwenden. 

1.  Wenn der Hersteller ein besonderes Werkzeug oder eine besondere Ausrüstung vorschreibt, hat der 
Betrieb dieses Werkzeug oder diese Ausrüstung zu verwenden, es sei denn, die Verwendung anderer 
Werkzeuge oder Ausrüstungen wird durch die im Handbuch angegebenen Verfahren von der zuständi­
gen Behörde gestattet. 

2.  Ausrüstungen und Werkzeuge müssen auf Dauer zur Verfügung stehen, es sei denn, ein Werkzeug oder 
eine Ausrüstung wird so selten verwendet, dass seine permanente Verfügbarkeit nicht erforderlich ist. 
Solche Fälle müssen in einem Verfahren des Instandhaltungshandbuchs genauer aufgeführt werden. 

3. Ein Betrieb, dem die Genehmigung für „Base Maintenance“ erteilt wurde, muss über genügend Zugang­
sausrüstungen und Inspektions- oder Andockplattformen verfügen, so dass das Luftfahrzeug ordnungs­
gemäß überprüft werden kann. 

b)  Der Betrieb hat sicherzustellen, dass alle Werkzeuge, Ausrüstungen und insbesondere Prüfgerät nach einem 
offiziell anerkannten Standard in einer Häufigkeit überwacht und kalibriert werden, die die Betriebstüchtig­
keit und Genauigkeit gewährleistet. Der Betrieb hat Aufzeichnungen zu solchen Kalibrierungen und zur 
Rückverfolgbarkeit des verwendeten Eichmaßes zu führen. 

145.A.42  Abnahme von Komponenten 

a)  Alle Komponenten müssen klassifiziert und ordnungsgemäß in die folgenden Kategorien eingeteilt werden: 

1.  Komponenten in einem zufrieden stellenden Zustand, die entsprechend dem „EASA-Formblatt 1“ oder 
einem gleichwertigen Dokument freigegeben und gemäß Unterabschnitt Q des Anhangs I (Teil-21) der 
Verordnung (EU) Nr. 748/2012 gekennzeichnet wurden. 

2. Nicht betriebstüchtige Komponenten, die in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Abschnitt gewar­
tet werden müssen. 

3. Als nicht wiederverwendbar eingestufte Komponenten, die gemäß Punkt 145.A.42(d) klassifiziert wur­
den. 

4.  Genormte Komponenten, die in einem Luftfahrzeug, einem Flugmotor, einem Propeller oder einem 
anderen Luftfahrzeugbauteil verwendet werden, wenn sie im bebilderten Teilekatalog des Herstellers 
und/oder in den Instandhaltungsunterlagen aufgeführt sind. 

5.  Roh- und Verbrauchsmaterial, das während der Instandhaltung verwendet wird, wenn der Betrieb sich 
überzeugt hat, dass das Material die erforderliche Spezifikation erfüllt und seine Herkunft in angemesse­
ner Weise nachvollziehbar ist. Sämtliches Material ist mit einem Beleg zu versehen, der sich eindeutig 
auf das jeweilige Material bezieht und der eine Erklärung hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit einer 
Spezifikation sowie einen Hinweis auf die Herstellungs- und Bezugsquelle enthält. 

6. In Punkt 21A.307(c) des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 genannte Komponen­
ten. 

b)  Vor dem Einbau einer Komponente hat der Betrieb sicherzustellen, dass die betreffende Komponente für 
den Einbau geeignet ist, sofern verschiedene Änderungsstände oder Stände einer Lufttüchtigkeitsanweisung 
anwendbar sein können. 

c)  Der Betrieb kann eine begrenzte Anzahl von Teilen, die im Verlauf der anstehenden Arbeiten verwendet 
werden sollen, in seinen eigenen Einrichtungen anfertigen, wenn das Handbuch Verfahren dafür ausweist. 

d)  Komponenten, die ihre zugelassene Lebensdauer erreicht haben oder mit einem nicht reparierbaren Defekt 
behaftet sind, müssen als „nicht verwendbar“ ausgewiesen werden, und sie dürfen nicht mehr in das Sys­
tem der Materialzufuhr eingehen, es sei denn, dass die zugelassene Lebensdauer verlängert oder eine Repa­
raturlösung gemäß Anhang I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 genehmigt wurde. 

e)  In Punkt 21A.307(c) des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 genannte Komponenten 
dürfen nur eingebaut werden, wenn sie durch den Luftfahrzeugeigentümer zum Einbau in sein eigenes 
Luftfahrzeug zugelassen wurden. 

17.12.2014 L 362/71 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



145.A.45  Instandhaltungsunterlagen 

a)  Der Betrieb muss bei der Durchführung der Instandhaltung, einschließlich Änderungen und Reparaturen, 
über aktuelle anwendbare Instandhaltungsunterlagen verfügen und diese anwenden. „Anwendbar“ bedeutet 
relevant für alle Flugzeuge, Komponenten oder Verfahren, die in der Übersicht über Genehmigungskatego­
rien in der Genehmigung des Betriebes und in zugehörigen Befähigungslisten angegeben sind. 

Im Fall von Instandhaltungsunterlagen, die von einem Betreiber oder einem Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, muss der Betrieb solche Daten bei den Arbeiten bereithalten, mit Ausnahme der Notwendigkeit 
der Erfüllung der Bestimmungen in Punkt 145.A.55(c). 

b)  Für die Zwecke dieses Teils sind die anwendbaren Instandhaltungsunterlagen: 

1.  alle anzuwendenden Anforderungen, Verfahren, betrieblichen Anweisungen oder Informationen, die 
von der für die Überwachung des Luftfahrzeugs oder der Komponente verantwortlichen Behörde 
herausgegeben wurden, 

2.  jede anzuwendende Lufttüchtigkeitsanweisung, die von der für die Überwachung des Luftfahrzeugs oder 
der Komponente verantwortlichen Behörde herausgegeben wurde, 

3. Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, die von Inhabern einer Musterzulassung, Inha­
bern einer ergänzenden Musterzulassung und von anderen Betrieben herausgegeben wurden, die gemäß 
Anhang I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 zur Veröffentlichung solcher Angaben verpflich­
tet sind, und im Falle von Luftfahrzeugen oder Komponenten aus Drittländern die von der für die Über­
wachung des Luftfahrzeugs oder der Komponente verantwortlichen Behörde vorgeschriebenen Lufttüch­
tigkeitsangaben, 

4.  alle anzuwendenden Standards, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Standards zur fachgerechten 
Instandhaltung, die die Agentur als gute Instandhaltungsnormen anerkannt hat, 

5.  alle anzuwendenden Daten, die in Übereinstimmung mit Punkt (d) herausgegeben wurden. 

c) Der Betrieb muss Verfahren festlegen, wonach sichergestellt ist, dass gegebenenfalls ungenaue, unvollstän­
dige oder unklare Verfahren, Praktiken, Daten oder Instandhaltungsanweisungen, die in den vom Instand­
haltungspersonal verwendeten Instandhaltungsangaben enthalten sind, aufgezeichnet und dem Verfasser 
der Instandhaltungsangaben mitgeteilt werden. 

d) Der Betrieb darf Instandhaltungsanweisungen nur in Übereinstimmung mit einem im Instandhaltungsbet­
riebshandbuch enthaltenen Verfahren ändern. Hinsichtlich solcher Änderungen hat der Betrieb den Nach­
weis zu erbringen, dass sie zu gleichen oder verbesserten Instandhaltungsstandards führen, und er muss 
den Inhaber der Musterzulassung von solchen Änderungen in Kenntnis setzen. Für die Zwecke dieses 
Punkt sind Instandhaltungsanweisungen Anweisungen zur Art und Weise der Durchführung der betreffen­
den Instandhaltungsmaßnahme. Davon ausgenommen ist die ingenieurtechnische Auslegung von Repara­
turen und Änderungen. 

e)  Der Betrieb hat für alle relevanten Betriebsteile gemeinsame Arbeitskarten oder ein Arbeitsblattsystem 
bereitzustellen. Zusätzlich muss der Betrieb die in den Punkten (b) und (d) enthaltenen Daten sorgfältig auf 
solche Arbeitskarten oder Arbeitsblätter übertragen oder eine genaue Referenz zu der/den jeweiligen in 
den Instandhaltungsunterlagen enthaltenen Instandhaltungsaufgabe(n) herstellen. Arbeitskarten und 
Arbeitsblätter können elektronisch erstellt und in einer Datenbank gespeichert werden, wenn sie sowohl 
angemessen gegen Änderung durch nicht befugte Personen geschützt, als auch in Form einer Sicherheitsko­
pie der Datenbank gespeichert sind, die innerhalb von 24 Stunden nach einem Eintrag in die elektronische 
Hauptdatenbank zu aktualisieren ist. Komplexe Instandhaltungsaufgaben müssen auf Arbeitskarten oder 
Arbeitsblättern festgehalten und in deutlich getrennte Abschnitte eingeteilt werden, um die Nachvollzieh­
barkeit der Durchführung der gesamten Instandhaltungsaufgabe zu gewährleisten. 

Wenn der Betrieb für einen Luftfahrzeugbetreiber eine Instandhaltungsleistung durchführt, der die Verwen­
dung seiner Arbeitskarten oder seines Arbeitsblattsystems fordert, sind solche Arbeitskarten oder ein sol­
ches Arbeitsblattsystem zu verwenden. In diesem Fall muss der Betrieb ein Verfahren erstellen, um zu 
gewährleisten, dass die Arbeitskarten oder Arbeitsblätter des Luftfahrzeugbetreibers korrekt ausgefüllt wer­
den. 

f) Der Betrieb muss sicherstellen, dass alle geltenden Instandhaltungsunterlagen jederzeit zur Verfügung ste­
hen, wenn diese vom Instandhaltungspersonal benötigt werden. 

g) Der Betrieb muss ein Verfahren festlegen, um zu gewährleisten, dass die von ihm kontrollierten Instandhal­
tungsangaben aktuell bleiben. Wenn ein Betreiber/Kunde bereitgestellte Instandhaltungsunterlagen über­
wacht, muss der Betrieb den Nachweis erbringen können, dass entweder eine schriftliche Bestätigung vom 
Betreiber/Kunden vorliegt, wonach alle Instandhaltungsangaben auf dem neuesten Stand sind oder Arbeits­
aufträge vorliegen, aus denen der zu verwendende Revisionsstand der zu verwendenden Instandhaltungs­
unterlagen ersichtlich ist oder dass er im Revisionssystem für die Instandhaltungsunterlagen des Betreibers/ 
Kunden enthalten ist. 
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145.A.47  Produktionsplanung 

a)  Der Betrieb muss über ein System verfügen, das der Menge und der Komplexität der Arbeiten entspricht, 
um die Verfügbarkeit sämtlichen erforderlichen Personals, sämtlicher erforderlicher Werkzeuge, Ausrüstun­
gen, Material, Instandhaltungsunterlagen und Einrichtungen so zu planen, dass die Wartungsarbeiten ord­
nungsgemäß durchgeführt werden können. 

b)  Bei der Planung der Instandhaltungsaufgaben und der Einteilung der Arbeitsschichten müssen die Grenzen 
menschlichen Leistungsvermögens berücksichtigt werden. 

c)  Wenn es erforderlich ist, die Weiterführung oder die Vollendung von Instandhaltungsarbeiten wegen eines 
Schicht- oder Personalwechsels zu übergeben, müssen die relevanten Informationen zwischen dem sich 
ablösenden Personal ausgetauscht werden. 

145.A.50  Instandhaltungsbescheinigung 

a)  Eine Freigabebescheinigung darf im Namen des Betriebs von dem entsprechend berechtigten Personal erst 
ausgestellt werden, wenn es geprüft hat, dass alle beauftragten Instandhaltungsarbeiten ordnungsgemäß 
vom Betrieb gemäß den in Punkt 145.A.70 vorgeschriebenen Verfahren unter Berücksichtigung der in 
Punkt 145.A.45 aufgeführten Instandhaltungsangaben durchgeführt worden sind und keine Nichterfüllun­
gen bekannt sind, die die Flugsicherheit gefährden. 

b)  Eine Freigabebescheinigung muss vor dem Flug nach Vollendung aller Instandhaltungsarbeiten ausgestellt 
werden. 

c) Neue Mängel oder unvollständige Instandhaltungsarbeiten müssen im Verlauf der obigen Instandhaltungs­
arbeiten dem Luftfahrzeugbetreiber mitgeteilt werden, um dessen Zustimmung zur Behebung solcher Män­
gel oder zur Vollendung der fehlenden Elemente des Instandhaltungsauftrags einzuholen. Sollte der Luft­
fahrzeugbetreiber ablehnen, dass solche Instandhaltungsarbeiten gemäß diesem Punkt durchgeführt wer­
den, gilt Punkt (e). 

d) Nach Abschluss von Instandhaltungsarbeiten, die an einer Komponente im ausgebauten Zustand durchge­
führt werden, muss eine Freigabebescheinigung ausgestellt werden. Die Freigabebescheinigung „EASA- 
Formblatt 1“ in Anlage II zu Anhang I (Teil-M) stellt die Freigabebescheinigung für die Komponente dar, 
sofern nicht in Punkt M.A.502(b) oder M.A.502(e) etwas anderes bestimmt ist. Wenn ein Betrieb eine 
Komponente für den eigenen Gebrauch instand hält, ist je nach den im Handbuch festgelegten internen 
Freigabeverfahren unter Umständen kein EASA-Formblatt 1 erforderlich. 

e)  Abweichend von den Bestimmungen in Punkt (a) kann der Betrieb eine Freigabebescheinigung im Rahmen 
der genehmigten Einschränkungen des Luftfahrzeugs ausstellen, wenn er nicht in der Lage ist, die gesamte 
beauftragte Instandhaltung zu vollenden. Der Betrieb muss einen solchen Tatbestand vor der Ausstellung 
der Freigabebescheinigung für das Luftfahrzeug in dieser Bescheinigung vermerken. 

f)  Abweichend von den Bestimmungen in Punkt (a) und Punkt 145.A.42 gilt, wenn das Luftfahrzeug an 
einem Ort außer Betrieb gesetzt ist, der nicht Standort der Haupt-„Line Maintenance“-Station oder des 
„Base Maintenance“-Betriebs ist, wenn eine Komponente mit einer entsprechenden Freigabebescheinigung 
nicht zur Verfügung steht, zwischenzeitlich gestattet, den Einbau einer Komponente ohne entsprechende 
Freigabebescheinigung für höchstens 30 Flugstunden oder bis das Luftfahrzeug als nächstes Ziel den Stand­
ort der Haupt-„Line Maintenance“-Station oder des „Base Maintenance“-Betriebs erreicht, vorzunehmen, 
wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist, wenn der Luftfahrzeugbetreiber seine Zustimmung erteilt und 
die genannte Komponente über eine passende Freigabebescheinigung verfügt, die ansonsten allen anzu­
wendenden Instandhaltungs- und Betriebsvorschriften entspricht. Solche Komponenten müssen innerhalb 
der oben angegebenen Frist entfernt werden, sofern nicht zwischenzeitlich gemäß Punkt (a) und Punkt 
145.A.42 eine entsprechende Freigabebescheinigung erteilt worden ist. 

145.A.55  Instandhaltungsaufzeichnungen 

a)  Der Betrieb muss alle Einzelheiten der durchgeführten Instandhaltungsarbeiten aufzeichnen. Der Betrieb 
muss mindestens Aufzeichnungen aufbewahren, die notwendig sind, um die Erfüllung aller Anforderungen 
für die Ausstellung der Freigabebescheinigung, einschließlich der Freigabedokumente der Unterauftragneh­
mer, nachzuweisen. 

b)  Der Betrieb muss dem Luftfahrzeugbetreiber eine Kopie jeder Freigabebescheinigung zusammen mit einer 
Kopie etwaiger spezifischer Reparatur-/Änderungsunterlagen übergeben, die für die durchgeführten Repara­
turen/Änderungen verwendet wurden. 

c) Der Betrieb muss eine Kopie aller Instandhaltungsaufzeichnungen und aller zugehörigen Instandhaltungs­
unterlagen für einen Zeitraum von drei Jahren aufbewahren, gerechnet von dem Tag, an dem das Luftfahr­
zeug oder das Luftfahrzeugbauteil, an dem gearbeitet wurde, von dem Betrieb freigegeben wurde. 

1. Aufzeichnungen gemäß diesem Punkt müssen so aufbewahrt werden, dass sie vor Beschädigung, Ände­
rung und Diebstahl geschützt sind. 
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2. Disketten, Discs, Bänder usw. zur EDV-Datensicherung müssen an einem anderen Ort als dem aufbe­
wahrt werden, an dem sich die Arbeitsdisketten, Discs, Bänder usw. befinden, in einer Umgebung, in 
der sichergestellt ist, dass sie in einem guten Zustand erhalten bleiben. 

3.  Wenn ein nach diesem Anhang (Teil-145) genehmigter Betrieb seine Tätigkeit beendet, müssen alle 
Instandhaltungsaufzeichnungen, die sich über die letzten zwei Jahre erstrecken, dem letzten Eigentümer 
oder Kunden des betreffenden Luftfahrzeugs oder der Komponente übergeben oder wie von der zustän­
digen Behörde vorgeschrieben aufbewahrt werden. 

145.A.60  Meldung besonderer Ereignisse 

a) Der Betrieb muss die zuständige Behörde, den Eintragungsstaat und den für die Entwicklung des Luftfahr­
zeugs oder der Komponente verantwortlichen Betrieb in Kenntnis setzen, wenn er an einem Luftfahrzeug 
oder an einer Komponente Vorkommnisse feststellt, die zu einem unsicheren Zustand geführt haben oder 
führen können, der die Flugsicherheit ernsthaft gefährdet. 

b)  Der Betrieb muss ein innerbetriebliches Ereignismeldesystem gemäß den Bestimmungen seines Handbuchs 
einrichten, um die Sammlung und Bewertung von Berichten, einschließlich der Einschätzung und Gewin­
nung von Informationen über gemäß Punkt (a) zu meldende Ereignissen zu ermöglichen. Dieses Verfahren 
muss ungünstige Entwicklungen, ergriffene oder zu ergreifende Abhilfemaßnahmen des Betriebs aufzeigen, 
die die Mängel beheben, und eine Bewertung aller bekannten relevanten Informationen bezüglich der Ereig­
nisse und, soweit erforderlich, ein Verfahren zur Weitergabe der Informationen beinhalten. 

c)  Der Betrieb muss solche Berichte in einer von der Agentur festgelegten Art und Weise erarbeiten und 
sicherstellen, dass diese alle sachdienlichen Informationen über den Zustand und die dem Betrieb bekann­
ten Auswertungsergebnisse enthalten. 

d)  Wird ein Betrieb von einem gewerbsmäßigen Betreiber für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten 
vertraglich gebunden, so muss der Betrieb solche das Luftfahrzeug oder die Komponente des Betreibers 
beeinträchtigenden Zustände auch dem Betreiber melden. 

e)  Der Betrieb muss solche Berichte umgehend, in jedem Fall aber innerhalb einer Frist von 72 Stunden nach 
Feststellung des in dem Bericht dargestellten Zustandes, erstellen und vorlegen. 

145.A.65  Sicherheits- und Qualitätsstrategie, Instandhaltungsverfahren und Qualitätssicherungssystem 

a)  Der Betrieb muss eine Sicherheits- und Qualitätssicherungsstrategie erarbeiten, die in das Handbuch unter 
Punkt 145.A.70 aufzunehmen ist. 

b) Der Betrieb muss unter Berücksichtigung menschlicher Faktoren und des menschlichen Leistungsvermö­
gens mit Zustimmung der zuständigen Behörde Verfahren festlegen, um gute Instandhaltungspraktiken 
und die Erfüllung der Bestimmungen dieses Teils sicherzustellen, einschließlich eines klaren Arbeitsauftrags 
oder -vertrags, so dass das betreffende Luftfahrzeuge und die betreffenden Komponenten gemäß Punkt 
145.A.50 für den Betrieb freigegeben werden können. 

1.  Die Instandhaltungsverfahren gemäß diesem Punkt betreffen die Punkte 145.A.25 bis 145.A.95. 

2.  Die von dem Betrieb gemäß diesem Punkt festgelegten oder festzulegenden Instandhaltungsverfahren 
müssen alle Aspekte der Durchführung der Instandhaltungstätigkeit abdecken, einschließlich der Bereit­
stellung und Überwachung spezialisierter Dienstleistungen, und sie müssen die Bedingungen festlegen, 
unter denen der Betrieb zu arbeiten beabsichtigt. 

3.  Hinsichtlich der „Line Maintenance“ und der „Base Maintenance“ von Luftfahrzeugen muss der Betrieb 
Verfahren festlegen, um das Risiko von Mehrfachfehlern und Irrtümern durch Unaufmerksamkeit bei 
kritischen Systemen so gering wie möglich zu halten. Bei einer Instandhaltungsaufgabe, in deren Verlauf 
mehrere Komponenten desselben Typs in mehr als ein System desselben Luftfahrzeugs im Rahmen einer 
bestimmten Instandhaltungsprüfung einzubauen bzw. auszubauen sind, muss der Betrieb sicherstellen, 
dass nicht ein und dieselbe Person mit der Durchführung und der Inspektion der Arbeiten beauftragt 
wird. Wenn jedoch nur eine Person zur Durchführung dieser Aufgaben zur Verfügung steht, ist in die 
Arbeitskarte oder das Arbeitsblatt zusätzlich die erneute Inspektion der Arbeiten dieser Person nach 
Abschluss der Arbeiten aufzunehmen. 

4.  Es müssen Instandhaltungsverfahren festgelegt werden, um sicherzustellen, dass Schäden bewertet und 
Änderungen und Reparaturen unter Verwendung von Unterlagen durchgeführt werden, die in Punkt 
M.A.304 angegeben sind. 

c)  Der Betrieb muss ein Qualitätssystem mit folgendem Inhalt einrichten: 

1. unabhängige Audits, um die Einhaltung der geforderten Standards für das Luftfahrzeug/ die Luftfahr­
zeugkomponente und die Angemessenheit der Verfahren zu überwachen, die sicherstellen, dass diese 
Verfahren zu guter Instandhaltungspraxis und lufttüchtigen Luftfahrzeugen/ Luftfahrzeugkomponenten 
führen. In Kleinstbetrieben können die unabhängigen Prüfungen als Teil des Qualitätssystems an einen 
anderen, gemäß diesem Teil genehmigten Betrieb oder an eine Person mit angemessenem technischen 
Wissen und nachgewiesener zufrieden stellender Auditerfahrung vergeben werden; und 
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2. ein System des Rückflusses über Qualitätsinformationen an die in Punkt 145.A.30(b) angegebene Per­
son oder die Gruppe von Personen und schließlich an den verantwortlichen Betriebsleiter, so dass 
sichergestellt ist, dass geeignete und rechtzeitige Abhilfemaßnahmen als Reaktion auf diese Informatio­
nen aus den gemäß Punkt 1 durchzuführenden unabhängigen Audits ergriffen werden. 

145.A.70  Instandhaltungsbetriebshandbuch 

a)  Das „Instandhaltungsbetriebshandbuch“ setzt sich aus einem oder mehreren Dokumenten mit Angaben 
zum Arbeitsumfang, der Gegenstand der Genehmigung ist, zusammen und zeigt, wie der Betrieb beabsich­
tigt, diesen Anhang (Teil-145) zu erfüllen. Der Betrieb muss der zuständigen Behörde ein Instandhaltungs­
betriebshandbuch mit den nachfolgenden Informationen vorlegen: 

1. eine von dem verantwortlichen Betriebsleiter unterzeichnete Verpflichtung, wonach das Instandhal­
tungshandbuch des Betriebes und alle zugehörigen Handbücher die Erfüllung der Anforderungen die­
ses Anhangs (Teil-145) festlegen und der Betrieb diesen jederzeit nachkommen wird. Wenn der verant­
wortliche Betriebsleiter nicht gleichzeitig Hauptgeschäftsführer des Betriebes ist, ist die Bestätigung 
vom Hauptgeschäftsführer gegenzuzeichnen; 

2.  die Sicherheits- und Qualitätsstrategie des Betriebes gemäß Punkt 145.A.65; 

3.  Titel und Namen von unter Punkt 145.A.30(b) ernannten Personen; 

4. die Pflichten und Zuständigkeiten von Personen gemäß Punkt 145.A.30(b) einschließlich der Angele­
genheiten, in denen sie unmittelbar mit der zuständigen Behörde im Namen des Betriebs in Kontakt 
treten können; 

5.  ein Organigramm, aus dem die Verknüpfungen zwischen den Zuständigkeitsbereichen der gemäß 
Punkt 145.A.(30)(b) ernannten Personen hervorgehen; 

6.  eine Liste des freigabeberechtigten Personals und des Unterstützungspersonals 

7.  allgemeine Angaben zur Personalkapazität; 

8. eine allgemeine Beschreibung der Betriebsstätten, die sich unter jeder der in der Genehmigungsur­
kunde des Betriebes aufgeführten Anschriften befinden; 

9.  Angaben zu dem unter die Genehmigung fallenden Arbeitsbereich des Betriebes; 

10.  das Verfahren gemäß Punkt 145.A.85 zur Meldung von Änderungen bei dem Instandhaltungsbetrieb; 

11.  das Verfahren zur Änderung des Instandhaltungsbetriebshandbuchs des Betriebes; 

12.  die Verfahren und das Qualitätssystem des Betriebes unter den Punkten 145.A.25 bis 145.A.90; 

13.  gegebenenfalls eine Liste der gewerbsmäßigen Betreiber, für die der Betrieb die Instandhaltung von 
Luftfahrzeugen durchführt; 

14.  gegebenenfalls eine Liste von Unterauftragnehmern gemäß Punkt 145.A.75(b); 

15.  gegebenenfalls eine Liste der „Line Stations“ gemäß Punkt 145.A.75(d); 

16.  gegebenenfalls eine Liste von Vertragsbetrieben. 

b) Das Handbuch ist entsprechend dem neuesten Stand der Beschreibung des Betriebes zu ändern. Das Hand­
buch und jede spätere Änderung muss von der zuständigen Behörde genehmigt werden. 

c) Unbeschadet der Bestimmungen in Punkt (b) können kleinere Änderungen am Handbuch durch ein Hand­
buchverfahren (im Folgenden als indirekte Genehmigung bezeichnet) genehmigt werden. 

145.A.75  Rechte des Betriebs 

Gemäß dem Handbuch ist der Betrieb zur Ausführung folgender Aufgaben berechtigt: 

a)  Luftfahrzeuge und/oder Luftfahrzeugbauteile, auf die sich seine Genehmigung erstreckt, an den in der 
Genehmigungsurkunde und im Handbuch angegebenen Standorten instand zu halten; 
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b)  die Instandhaltung eines Luftfahrzeugs oder einer Komponente, auf die sich seine Genehmigung erstreckt, 
an einen anderen Betrieb zu vergeben, der im Rahmen des Qualitätssystems des Betriebs tätig ist; dies 
bezieht sich auf Arbeiten, die von einem nicht selbst zur Durchführung solcher Instandhaltungsarbeiten 
unter diesem Teil ausreichend genehmigten Betrieb und ist beschränkt auf den Arbeitsumfang gemäß den 
unter Punkt 145.A.65(b) aufgeführten Verfahren; dieser Arbeitsumfang darf keine „Base Maintenance“- 
Ereignisse eines Luftfahrzeugs oder ein vollständiges Instandhaltungsereignis in einer Werkstatt oder die 
Überholung eines Flugmotors oder Flugmotormoduls beinhalten; 

c) Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Teilen, auf die sich seine Genehmigung erstreckt, an jedem beliebi­
gen Ort, soweit sich die Notwendigkeit für diese Instandhaltung aus dem Umstand ergibt, dass die Luftfahr­
zeuge nicht einsatzfähig sind, oder wegen der Notwendigkeit der Durchführung unterstützender gelegentli­
cher „Line Maintenance“ zu den im Handbuch angegebenen Bedingungen; 

d)  Instandhaltung von Luftfahrzeugen und/oder Teilen, auf die sich seine Genehmigung erstreckt, an einem 
für die Durchführung von „Line Maintenance“ bezeichneten Standort, der für einfache Instandhaltungsar­
beiten geeignet ist, sofern das Instandhaltungsbetriebshandbuch sowohl diese Tätigkeiten zulässt, als auch 
diese Standorte auflistet; 

e)  Ausstellung von Freigabebescheinigungen nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten gemäß Punkt 
145.A.50. 

145.A.80  Einschränkungen für den Betrieb 

Der Betrieb darf Luftfahrzeuge und/oder Luftfahrzeugbauteile, auf die sich seine Genehmigung erstreckt, nur 
instand halten, wenn alle erforderlichen Einrichtungen, Ausrüstungen, Werkzeuge, Materialien, Instandhal­
tungsangaben und das freigabeberechtigte Personal verfügbar sind. 

145.A.85  Änderungen beim genehmigten Betrieb 

Der Instandhaltungsbetrieb muss der zuständigen Behörde jeden Vorschlag zur Durchführung einer der fol­
genden Änderungen mitteilen, bevor solche Änderungen vollzogen werden, damit die zuständige Behörde 
über die fortlaufende Erfüllung der Bestimmungen dieses Teils entscheiden kann und, wenn erforderlich, die 
Genehmigungsurkunde ändern kann; außer wenn die vorgeschlagenen Personaländerungen dem Management 
nicht im Voraus bekannt sind, wobei diese Änderungen zur frühest möglichen Gelegenheit gemeldet werden 
müssen: 

1.  der Name des Betriebs; 

2.  der Hauptstandort des Betriebs; 

3.  weitere Standorte des Betriebs; 

4.  der verantwortliche Betriebsleiter; 

5.  gemäß Punkt 145.A.30(b) ernannte Personen; 

6. die Einrichtungen, Ausrüstungen, Werkzeuge, Materialien, Verfahren, Arbeiten und freigabeberechtigtes Per­
sonal, soweit für die Genehmigung von Bedeutung. 

145.A.90  Fortdauer der Gültigkeit 

a)  Genehmigungen werden für einen unbegrenzten Zeitraum erteilt. Ihre weitere Gültigkeit ist abhängig von 
folgenden Faktoren: 

1. Der Betrieb erfüllt die Bestimmungen von Anhang II (Teil-145) unter Berücksichtigung der Bestimmun­
gen zum Umgang mit Beanstandungen gemäß Punkt 145.B.50, und 

2.  die zuständige Behörde erhält Zugang zum Betrieb, um über die fortwährende Einhaltung dieses Teils 
zu entscheiden, und 

3.  die Urkunde wird nicht zurückgegeben oder widerrufen. 

b)  Bei Rückgabe oder Widerruf ist die Urkunde an die zuständige Behörde zurückzugeben. 

145.A.95  Beanstandungen 

a)  Als Beanstandung der Stufe 1 ist jede erhebliche Nichterfüllung der Anforderungen dieses Anhangs 
(Teil-145) zu betrachten, die eine Herabsetzung des Sicherheitsstandards des Luftfahrzeugs und eine erns­
thafte Gefährdung der Flugsicherheit darstellt. 
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b)  Als Beanstandung der Stufe 2 ist jede Nichterfüllung der Anforderungen dieses Anhangs (Teil-145) zu 
betrachten, die zu einer Herabsetzung des Sicherheitsstandards des Luftfahrzeugs und möglicherweise zur 
Gefährdung der Flugsicherheit führen könnte. 

c) Nach Erhalt einer Mitteilung über Beanstandungen gemäß Punkt 145.B.50 muss der Inhaber der Genehmi­
gung als Instandhaltungsbetrieb einen Plan mit Abhilfemaßnahmen festlegen und innerhalb einer mit der 
Behörde zu vereinbarenden Frist die Durchführung der Abhilfemaßnahmen zur Zufriedenheit der zuständi­
gen Behörde nachweisen. 

ABSCHNITT B 

VERFAHREN FÜR ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

145.B.01  Geltungsbereich 

In diesem Abschnitt sind die Verwaltungsverfahren festgelegt, die die zuständige Behörde bei der Wahrneh­
mung ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten hinsichtlich der Erteilung, Fortdauer der Gültigkeit, Änderung, Aus­
setzung oder Rücknahme einer Genehmigung für Instandhaltungsbetriebe gemäß diesem Anhang (Teil-145) 
befolgen muss. 

145.B.10  Zuständige Behörde 

1. Allgemeines 

Der Mitgliedstaat muss eine zuständige Behörde benennen, der die Verantwortung für die Erteilung, Fortdauer 
der Gültigkeit, Änderung, Aussetzung oder den Widerruf einer Instandhaltungsgenehmigung übertragen ist. 
Diese zuständige Behörde muss dokumentierte Verfahren und eine Organisationsstruktur festlegen. 

2. Mittel 

Die Anzahl der Mitarbeiter muss ausreichen, um die in Abschnitt B aufgeführten Forderungen zu erfüllen. 

3. Qualifikation und Schulung 

Alle Mitarbeiter, die im Rahmen von Genehmigungen gemäß diesem Anhang (Teil-145) tätig sind, müssen: 

a)  entsprechend qualifiziert sein und über die notwendigen Kenntnisse, Erfahrung und Ausbildung verfügen, 
um die ihnen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen; 

b) eine Schulung/Weiterbildung bezüglich dieses Anhangs (Teil-145) absolviert haben, die auch die Interpreta­
tion und die Auslegung dieser Vorschrift umfasst; 

4. Verfahren 

Die zuständige Behörde muss Verfahren festlegen, die beschreiben, wie die Forderungen von Abschnitt B 
erfüllt werden. 

Diese Verfahren müssen überprüft und geändert werden, um eine fortdauernde Einhaltung der Vorschriften 
sicherzustellen. 

145.B.15  In mehreren Mitgliedstaaten ansässige Betriebe 

Befinden sich Betriebsstätten für die Instandhaltung in mehr als einem Mitgliedstaat, muss die Überprüfung 
und fortlaufende Aufsicht im Rahmen der Genehmigung zusammen mit den zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten durchgeführt werden, auf deren Hoheitsgebiet sich die anderen Betriebsstätten befinden. 

145.B.20  Erstgenehmigung 

1.  Vorbehaltlich der Erfüllung der Forderungen gemäß Punkt 145.A.30 (a) und (b) muss die zuständige 
Behörde dem Antragsteller die Anerkennung des Personals gemäß 145.A.30 (a) und (b) in schriftlicher 
Form anzeigen. 

2. Die zuständige Behörde muss überprüfen, ob die im Instandhaltungsbetriebshandbuch aufgeführten Verfah­
ren mit diesem Anhang (Teil-145) übereinstimmen und überprüfen, ob der verantwortliche Betriebsleiter 
die Verpflichtungserklärung unterzeichnet hat. 
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3.  Die zuständige Behörde muss überprüfen, ob der Betrieb die Anforderungen aus diesem Anhang (Teil-145) 
erfüllt. 

4.  Während der Überprüfung zum Erwerb der Erstgenehmigung ist mindestens ein Mal eine Besprechung mit 
dem verantwortlichen Betriebsleiter durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich dieser der Bedeutung der 
Genehmigung bewusst ist und den Grund der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung des Betriebs 
zur Einhaltung der in dem Handbuch festgelegten Verfahren versteht. 

5.  Alle Beanstandungen müssen gegenüber dem Betrieb schriftlich erhoben werden. 

6.  Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur Behebung von Beanstandungen 
(für die Schließung von Beanstandungen erforderliche Maßnahmen) und Empfehlungen Aufzeichnungen 
führen. 

7.  Bei einer Erstgenehmigung müssen alle Beanstandungen behoben werden, bevor die Genehmigung erteilt 
werden kann. 

145.B.25  Erteilung der Genehmigung 

1. Die zuständige Behörde muss das Instandhaltungsbetriebshandbuch formal genehmigen und dem Antrag­
steller eine Genehmigungsurkunde gemäß „Formblatt 3“ ausstellen, aus der die Kategorien hervorgehen, für 
die die Genehmigung erteilt ist. Die zuständige Behörde darf nur dann eine Urkunde ausstellen, wenn der 
Betrieb die Forderungen dieses Anhangs (Teil-145) erfüllt. 

2. Die zuständige Behörde muss die Bedingungen der Genehmigung auf der Genehmigungsurkunde (Form­
blatt 3) angeben. 

3.  Auf der Genehmigungsurkunde (Formblatt 3) muss die Genehmigungsnummer in einem von der Agentur 
festgelegten Format angegeben werden. 

145.B.30  Fortdauer der Gültigkeit der Genehmigung 

Die Fortdauer der Gültigkeit der Genehmigung muss in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Verfahren 
für den Erwerb der Erstgenehmigung gemäß Punkt 145.B.20 überwacht werden. Darüber hinaus gilt: 

1.  Die zuständige Behörde muss über ein Programm verfügen und dieses aktuell halten, aus dem die von ihr 
beaufsichtigten genehmigten Instandhaltungsbetriebe sowie Termine über fällige und bereits durchgeführte 
Auditierungen hervorgehen. 

2. Jeder Betrieb muss in Abständen von höchstens 24 Monaten vollständig auf die Einhaltung der Bestimmun­
gen dieses Anhangs (Teil-145) überprüft werden. 

3. Mindestens einmal innerhalb von 24 Monaten ist eine Sitzung mit dem verantwortlichen Betriebsleiter ein­
zuberufen, um sicherzustellen, dass dieser über wichtige Themen, die sich aus den Auditierungen ergeben, 
informiert ist. 

145.B.35  Änderungen 

1.  Die zuständige Behörde muss von dem Betrieb über alle vorgesehenen Änderungen gemäß Punkt 145.A.85 
unterrichtet werden. 

Für Änderungen im Betrieb muss die zuständige Behörde die zutreffenden Anforderungen des Ursprungs­
verfahrens erfüllen. 

2.  Die zuständige Behörde kann die Bedingungen vorschreiben, unter denen der Betrieb während solcher 
Änderungen weiterarbeiten darf, sofern sie nicht zu dem Schluss gelangt, dass die Genehmigung außer 
Kraft gesetzt werden sollte. 

145.B.40  Änderungen des Instandhaltungsbetriebshandbuchs 

Für Änderungen des Instandhaltungsbetriebshandbuchs gilt: 

1.  Im Fall einer direkten Genehmigung der Änderungen gemäß Punkt 145.A.70 Punkt (b) muss die zuständige 
Behörde feststellen, dass die in dem Handbuch dargestellten Verfahren dem Anhang II (Teil-145) entspre­
chen, bevor sie den genehmigten Betrieb von der Genehmigung förmlich in Kenntnis setzt. 

2.  Im Fall eines indirekten Genehmigungsverfahrens für die Genehmigung von Änderungen gemäß Punkt 
145.A.70(c) muss die zuständige Behörde sicherstellen, dass i) die Änderungen geringfügig sind und ii) sie 
eine angemessene Kontrolle über die Genehmigung der Änderungen hat, um sicherzustellen, dass sie den 
Anforderungen von Anhang II (Teil-145) weiterhin entsprechen. 
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145.B.45  Rücknahme, Aussetzung und Einschränkung der Genehmigung 

Die zuständige Behörde muss: 

a)  eine Genehmigung aus triftigen Gründen bei einer potenziellen Gefährdung der Sicherheit aussetzen oder 

b)  eine Genehmigung gemäß Punkt 145.B.50 aussetzen, zurücknehmen oder einschränken. 

145.B.50  Beanstandungen 

a) Wenn im Verlauf von Auditierungen oder auf andere Weise nachgewiesen wird, dass die Forderungen die­
ses Anhangs (Teil-145) nicht erfüllt sind, muss die zuständige Behörde folgende Maßnahmen ergreifen: 

1.  Bei Beanstandungen der Stufe 1 muss die zuständige Behörde umgehend Maßnahmen ergreifen, um die 
Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb, je nach Umfang der Beanstandung der Stufe 1, ganz oder teil­
weise zurückzunehmen, zu beschränken oder auszusetzen, bis der Betrieb erfolgreiche Maßnahmen zur 
Behebung der Beanstandung durchgeführt hat. 

2.  Bei Beanstandungen der Stufe 2 muss die von der zuständigen Behörde gewährte Frist zur Behebung 
der Beanstandung der Art der Beanstandung entsprechen, darf jedoch zunächst höchstens drei Monate 
betragen. Unter besonderen Umständen und unter Berücksichtigung der Art der Beanstandung kann die 
zuständige Behörde die dreimonatige Frist verlängern, vorbehaltlich eines zufrieden stellenden Plans zur 
Durchführung von Abhilfemaßnahmen, der die Zustimmung der zuständigen Behörde findet. 

b) Bei Nichteinhaltung des in Abstimmung mit der Behörde festgelegten Zeitplans ist die Betriebsgenehmi­
gung ganz oder teilweise auszusetzen. 

145.B.55  Führung von Aufzeichnungen 

1. Die zuständige Behörde muss ein System zur Führung von Aufzeichnungen mit wenigstens den Aufbewah­
rungskriterien, die eine ausreichende Rückverfolgung der Prozesse der Erteilung, Fortdauer der Gültigkeit, 
Änderung, Aussetzung oder Rücknahme jeder einzelnen Betriebsgenehmigung vollziehen lassen. 

2.  Die Aufzeichnungen müssen mindestens umfassen: 

a)  den Antrag für die Betriebsgenehmigung, einschließlich der Verlängerung; 

b) das fortlaufende Überwachungsprogramm der zuständigen Behörde, einschließlich aller Auditaufzeich­
nungen; 

c)  die Genehmigungsurkunde des Instandhaltungsbetriebs einschließlich aller Änderungen; 

d)  ein Exemplar des Auditierungsprogramms, das die Termine für fällige und bereits durchgeführte Audits 
enthält; 

e) Kopien des gesamten offiziellen Schriftverkehrs einschließlich „Form 4“ oder eines gleichwertigen Doku­
ments; 

f)  Angaben zu allen Ausnahmen und Durchsetzungsmaßnahmen; 

g)  alle weiteren Auditberichte der zuständigen Behörde; 

h)  das Instandhaltungsbetriebshandbuch. 

3.  Die Mindestaufbewahrungsfrist für die oben genannten Aufzeichnungen beträgt vier Jahre. 

4. Die zuständige Behörde kann ihre Aufzeichnungen sowohl in Papierform als auch mit Hilfe eines elektron­
ischen Systems führen oder beide Medien miteinander kombinieren, vorbehaltlich geeigneter Steuerung. 

145.B.60  Ausnahmen 

Über alle gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 gewährten Ausnahmen müssen von 
der zuständigen Behörde Aufzeichnungen geführt und aufbewahrt werden.  
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Anlage I 

Freigabebescheinigung — EASA-Formblatt 1 

Es gelten die Bestimmungen von Anlage II des Anhangs I (Teil-M).   

Anlage II 

System von Klassen und Kategorien für die Genehmigung von Instandhaltungsbetrieben gemäß 
Anhang I (Teil-M) Unterabschnitt F und Anhang II (Teil-145) 

Es gelten die Bestimmungen von Anlage IV des Anhangs I (Teil-M).  
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Anlage III 

Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb gemäss Anhang II (Teil-145) 
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Anlage IV 

Bedingungen für den Einsatz von nicht in Übereinstimmung mit Anhang III (Teil-66) qualifiziertem 
Personal gemäss Punkt 145.A.30(J)1 und 2  

1. Freigabeberechtigtes Personal, das die folgenden Bedingungen erfüllt, gilt als Personal im Sinne von Punkt 
145A.30(j)(1) und (2): 

a)  Die Person muss eine Lizenz oder eine nach den nationalen Vorschriften in Übereinstimmung mit ICAO Anhang 1 
erteilte Freigabeberechtigung besitzen. 

b)  Der Arbeitsumfang der Person sollte nicht den Arbeitsumfang überschreiten, der in der nationalen Lizenz oder 
Freigabeberechtigung, je nachdem, welche restriktiver ist, definiert ist. 

c) Die Person muss nachweisen, dass sie eine Schulung bezüglich menschlicher Faktoren und Lufttüchtigkeitsvor­
schriften, wie in den Modulen 9 und 10 der Anlage I von Anhang III (Teil-66) dargelegt, absolviert hat. 

d)  Für eine Freigabeberechtigung für „Line Maintenance“ muss die Person fünf Jahre und für „Base Maintenance“ acht 
Jahre Erfahrung in der Instandhaltung nachweisen. Personen, deren Tätigkeiten nicht über die von freigabeberech­
tigtem Personal der Kategorie A nach Teil-66 hinausgehen, brauchen nur drei Jahre Erfahrung in der Instandhal­
tung nachzuweisen. 

e)  Freigabeberechtigtes Personal für „Line Maintenance“ und Unterstützungspersonal für „Base Maintenance“ muss 
nachweisen, dass es für jedes Luftfahrzeugmuster in dem unter Buchstabe b genannten Arbeitsumfang einen Mus­
terlehrgang und eine Prüfung absolviert hat, die der Kategorie B1, B2 oder B3, wie zutreffend, gemäß Anlage III 
von Anhang III (Teil-66) entspricht. Jedoch brauchen Personen, deren Arbeitsumfang nicht über die von freigabe­
berechtigtem Personal der Kategorie A hinausgeht, an Stelle eines vollständigen Musterlehrganges nur eine Schu­
lung für die jeweiligen Arbeiten zu absolvieren. 

f)  Freigabeberechtigtes Personal für „Base Maintenance“ muss nachweisen, dass es für jedes Luftfahrzeugmuster in 
dem unter Buchstabe b genannten Arbeitsumfang einen Musterlehrgang und eine Prüfung absolviert hat, die der 
Kategorie C gemäß Anlage III von Anhang III (Teil-66) entspricht, mit Ausnahme des ersten Luftfahrzeugmusters, 
bei dem Ausbildung und Prüfung dem Niveau der Kategorie B1, B2 oder B3 von Anlage III entsprechen müssen.  

2. Recht auf Bestandsschutz 

a)  Personal, das vor dem Inkrafttreten der jeweiligen Bestimmungen von Anhang III (Teil-66) über Rechte verfügte, 
darf diese weiterhin ausüben, ohne dass die Punkte 1(c) bis 1(f) erfüllt sein müssen. 

b) Freigabeberechtigtes Personal, das den Umfang seiner Berechtigung nach diesem Datum um zusätzliche Berechti­
gungen erweitern möchte, muss die Bestimmungen von Punkt 1 erfüllen. 

c)  Unbeschadet des vorstehenden Punkts 2(b) ist im Fall eines zusätzlichen Musterlehrganges die Erfüllung der 
Punkte 1(c) und 1(d) nicht erforderlich.  
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